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Waldeckisches

Dienstag, den 4ten Merr 1820.

Verordnung.

An all« AmtS-und Stadt-Obrigkeiten, auch Gräf-
und Adeliche Gerichte.

Äie Erfahrung hat gelehret, haft, als der Gesundheit nach-
 daß bisher oft Kälber verkauft, theilig ist; so haben Wir Uns
und von Metzgern und Juden bewogen gefunden, ju Abstellung
zum Verkauf ausgeschlachtet dieser Ungebühr folgendes ju
worden sind, die bey weitem das verordnen,
gehörige Alter nicht hatten, Da i. Soll ein jeder, welcher
aber solch junges Fleisch so ekel- sein Kalb zu verkaufen gewillet

ist,


